
erwerbstätige Eltern/
Alleinerziehende

Kinder zwischen 0 und 
14 Jahren

Abzug aller Kinder-
betreuungskosten wie 

Werbungskosten/
Betriebsausgaben

zwei Drittel der Aufwendungen, maximal 4.000 Euro pro Jahr je Kind

Abzug aller Kinderbetreuungskosten als 
Sonderausgaben

„Mischfälle“
(erwerbstätig und 
krank/behindert/in 

Ausbildung)

Alleinverdiener-
Eltern

Kinder zwischen 3 
und 6 Jahren

Alleinverdiener-Eltern
Kinder zwischen 0 und 
3 Jahren sowie 6 und 

14 Jahren

Aufwendungen für 
haushaltsnahe Kinder-
betreuung und weitere 
haushaltsnahe Dienst-

leistungen: 
Steuerermäßigung

Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten
jetzt bei der Steuererklärung 2006 beachten!

Familien können künftig Kinderbetreuungskosten deutlich besser 
steuerlich geltend machen. Dies gilt rückwirkend zum 1. Januar 2006.

Weitere Informationen zu den neuen Familienleistungen des Bundesfamilienministeriums finden Sie unter 
www.familien-wegweiser.de


